
 

 

 An den  
 Club Gemötlichkeit Asbach e.V. 
 z. Hd. Frank Hirschfeld 
 Saarstraße 1  
 53567 Asbach 
  
  

ANMELDUNG FÜR DEN ROSENMONTAGSZUG 12.2.2024 
 
 Verein: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Ansprechpartner: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Adresse:  ………………………………………………………………………………….............................. 
 
 Telefon:  ………………………………………..  Mobil:              ……………………………………….. 
 
 E-Mail:  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Wir möchten am Rosenmontagszug 2024 in Asbach  teilnehmen mit: 
 

      Größe des Zugfahrzeugs ca.    ……..................................   

  Fußgruppe Motivwagen Größe des Anhängers ca.  ………………………………... 
 
   

   Höhe des Motivwagens ………………………………... 
  

 Eine Betriebserlaubnis für den Wagen ist vorhanden:  Ja   
  
 Motto: ……………………………………………………………………………………………………….. 
   

 Eigene Musik: ja  nein Personenzahl: ………………………………... 
 
 Wir gehen im Rosenmontagszug in Asbach seit …………...... mit. 
 
 

 Wir benötigen …………….. Karten / Kontroller für die After-Zug-Party im Bürgerhaus Asbach 
 
 
 Der Wagen kann am Samstag, 03.02.2024 und / oder 10.02.2024 (sollte ein Termin nicht möglich sein, bitte 
 diesen streichen !) bei : 
   …………………………………………………………………………........................... 
 
 in …………………………………………………………………........................................ abgenommen werden. 
 
 

Mit nachfolgender Unterschrift bestätigen wir die Sicherheitsbestimmungen für den Rosenmontagszug erhalten zu haben und diese zu akzeptieren. 
 
 

 ............................................................ ………………………………………………….      
            (Ort / Datum)                         (Unterschrift)   

 
            e-Mail:  rosenmontag@clubgemoetlichkeit.de 
            Tel.: Frank Hirschfeld (Zugleiter): 0170/5258565 
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Zweite Verordnung über Ausnahmen von
straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften
StVOuaVsAusnV 2

Ausfertigungsdatum: 28.02.1989

Vollzitat:

"Zweite Verordnung über Ausnahmen von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften vom 28. Februar 1989 (BGBl. I
S. 481), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juni 2013 (BGBl. I S. 1609) geändert worden ist"

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 1 V v. 13.6.2013 I 1609

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 1.1.1989 +++)
 
 

Eingangsformel  

Auf Grund des § 6 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 in Verbindung mit Abs. 3 des Straßenverkehrsgesetzes in der im
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 9231-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, Nummer 1
geändert durch Artikel 1 Nr. 3 des Gesetzes vom 13. Mai 1986 (BGBl. I S. 700), Nummer 3 zuletzt geändert durch
Gesetz vom 6. April 1980 (BGBl. I S. 413), Absatz 3 eingefügt durch § 70 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes vom 15. März
1974 (BGBl. I S. 721) und geändert durch Artikel 22 Nr. 3 der Verordnung vom 26. November 1986 (BGBl. I S.
2089), wird nach Anhörung der zuständigen obersten Landesbehörden verordnet:

§ 1  

(1) Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 60 km/h
und Anhänger hinter diesen Zugmaschinen sind von der Zulassungspflicht nach § 3 Abs. 1 Satz 1 der Fahrzeug-
Zulassungsverordnung ausgenommen, wenn sie
1.   auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen,

 

2.   für nicht gewerbsmäßig durchgeführte Altmaterialsammlungen oder Landschaftssäuberungsaktionen,
 

3.   zu Feuerwehreinsätzen oder Feuerwehrübungen oder
 

4.   auf den An- oder Abfahrten zu Einsätzen nach Nummer 1, 2 oder 3 verwendet werden.
 

Dies gilt nur, wenn für jede eingesetzte Zugmaschine ein eigenes Kennzeichen zugeteilt ist.

(1a) Abweichend von § 19 Abs. 2 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung erlischt für Fahrzeuge, die mit An-
oder Aufbauten versehen sind, bei der Verwendung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 die Betriebserlaubnis nicht, wenn
die Verkehrssicherheit dieser Fahrzeuge auf solchen Veranstaltungen nicht beeinträchtigt wird. Abweichend von
den §§ 32 und 34 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung dürfen bei der Verwendung von Fahrzeugen nach
Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 die zulässigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte überschritten werden, wenn
durch das Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfers für den Kraftfahrzeugverkehr
bescheinigt wird, daß keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs auf solchen Veranstaltungen
bestehen. Abweichend von § 17 Abs. 1 Satz 2 der Straßenverkehrs-Ordnung und § 49a Abs. 1 Satz 1 der
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung dürfen an Fahrzeugen bei der Verwendung nach Absatz 1 Satz 1 Nr.
1 die vorgeschriebenen oder für zulässig erklärten lichttechnischen Einrichtungen verdeckt und zusätzliche
lichttechnische Einrichtungen angebracht sein, wenn die Benutzung der Beleuchtung nach § 17 Abs. 1 Satz 1
der Straßenverkehrs-Ordnung nicht erforderlich ist. Eine Änderung der Fahrzeugpapiere nach § 27 Abs. 1 der
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ist nicht erforderlich.

(2) Abweichend von § 6 Abs. 1 der Fahrerlaubnis-Verordnung berechtigt die Fahrerlaubnis der Klasse L oder T
auch zum Führen von Zugmaschinen und Anhängern im Sinne von Absatz 1 Satz 1, bei Klasse L jedoch nur bis zu
einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit der Zugmaschine von nicht mehr als 40 km/h, wenn
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die Zugmaschinen und Anhänger gemäß dieser Vorschrift eingesetzt werden und der Fahrzeugführer das 18.
Lebensjahr vollendet hat.

(3) Abweichend von § 21 Absatz 2 Satz 4 der Straßenverkehrs-Ordnung dürfen beim Einsatz von Fahrzeugen
nach Absatz 1 Satz 1 auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen, nicht jedoch auf den An- und Abfahrten,
Personen auf Anhängern befördert werden, wenn deren Ladefläche eben, tritt- und rutschfest ist, für jeden Sitz-
und Stehplatz eine ausreichende Sicherung gegen Verletzungen und Herunterfallen des Platzinhabers besteht
und die Aufbauten sicher gestaltet und am Anhänger fest angebracht sind.

(4) Die Ausnahmen nach den Absätzen 1 bis 3 gelten nur, wenn
1.   für jedes der eingesetzten Fahrzeuge eine Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung besteht, die die Haftung für

Schäden abdeckt, die auf den Einsatz der Fahrzeuge im Rahmen der Absätze 1 bis 3 zurückzuführen sind,
 

2.   die Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h, auf den örtlichen
Brauchtumsveranstaltungen nur mit Schrittgeschwindigkeit, gefahren werden und
 

3.   die Fahrzeuge bei der Verwendung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 einschließlich An- und Abfahrten für
eine Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h nach § 58 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
gekennzeichnet sind.
 

§ 2  

(weggefallen)

§ 3  

-

§ 4  

(weggefallen)

§ 5  

(weggefallen)

§ 6  

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Schlußformel  

D e r  B u n d e s m i n i s t e r  f ü r  V e r k e h r



Merkblatt über die Ausrüstung und den 
Betrieb von Fahrzeugen und 
Fahrzeugkombinationen für den Einsatz bei 
Brauchtumsveranstaltungen

Vorbemerkungen

Für  alle  Fahrzeuge,  die  am  öffentlichen  Straßenverkehr 
teilnehmen,  gelten  grundsätzlich  die  einschlägigen 
Regelungen  des  Straßenverkehrsrechts  –  insbesondere 
die  Vorschriften  der  StVZO  und  StVO  sowie  die  diese 
ergänzenden Regelungen.

Durch  die  „Zweite  Verordnung  über  Ausnahmen  von 
straßenverkehrsrechtlichen  Vorschriften“  vom 28.02.1989 
(2.  StVR-AusnahmeVO)  sind  jedoch  unter  bestimmten 
Voraussetzungen Ausnahmen von der StVZO, StVO und 
der Fahrerlaubnis-Verordnung zugelassen.
Dieses  Merkblatt  wurde  erstellt,  um  eine  bundesweit 
einheitliche Verfahrensweise bei der Begutachtung der im 
Rahmen  dieser  Ausnahmeregelung  eingesetzten 
Fahrzeuge  durch  den  amtlich  anerkannten 
Sachverständigen sicherzustellen und den Betreibern und 
Benutzern  dieser  Fahrzeuge  Hinweise  für  den  sicheren 
Betrieb  zu  geben.  Nach  Anhörung  der  zuständigen 
obersten  Landesbehörden  gebe  ich  nachstehend  den 
Wortlaut bekannt.

Geltungsbereich

Das Merkblatt gilt entsprechend der 2. StVR-Ausnahme 
VO

- für alle Fahrzeuge, wenn sie auf örtlichen 
Brauchtumsveranstaltungen eingesetzt werden.

- für Zugmaschinen, wenn sie
1. auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen,

2. für nicht gewerbsmäßig durchgeführte 
Altmaterialsammlungen oder 
Landschaftssäuberungsaktionen,

3. zu Feuerwehreinsätzen oder Feuerwehrübungen,
4. für Feldrundfahrten oder ähnliche Einsätze,
5. auf den Zu- und Abfahrten zu diesen Anlässen 

verwendet werden.
Für gewerbsmäßige Personenbeförderungen – auch z.B. 
bei Stadtrundfahrten etc. – mit besonderen 
Fahrzeugkombinationen wurde ein eigenes „Merkblatt zur 
Begutachtung von Zugkombinationen zur 
Personenbeförderung und zur Erteilung von erforderlichen 
Ausnahmegenehmigungen“ (VkBl. 1998, S. 1235) 
veröffentlicht.

Inhalt

1. Zulassungsvoraussetzungen 
1.1 Betriebserlaubnis für Fahrzeuge (§ 18 StVZO)
2. Technische Voraussetzungen für Anhänger und 

Zugfahrzeuge
2.1 Bremsausrüstung (§ 41 StVZO)
2.2 Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen (§ 43 

StVZO)

2.3Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte (§ 32 
und § 34 StVZO)

2.4 Räder und Reifen (§ 36 StVZO)

2.5Sicherheitsvorkehrungen für die Personenbeförderung 
(§ 21 StVZO)

2.6 Lichttechnische Einrichtungen (§ 49a ff StVZO)
3. Betriebsvorschriften und Zugzusammenstellung
3.1 Zulässige Höchstgeschwindigkeit (Betriebsvorschrift)
3.2 Versicherungen
3.3 Zugzusammenstellung
4. Voraussetzungen für die Fahrzeugführer
4.1 Mindestalter
4.2 Führerschein (§ 5 StVZO, § 6 FeV)

Wortlaut des Merkblattes

1. Zulassungsvoraussetzungen  

1.1Betriebserlaubnis für Fahrzeuge (§ 18 StVZO)  

Mit  Ausnahme  von  Fahrzeugen  mit  einer  bauartbedingten 
Höchstgeschwindigkeit  bis 6 km/h muss für  jedes Fahrzeug, 
das auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 
1  der  2.  StVR-AusnahmeVO)  eingesetzt  wird,  eine 
Betriebserlaubnis  erteilt  sein.  Ein  entsprechender  Nachweis 
(z.B.  Kopie  der  Allgemeinen  Betriebserlaubnis, 
Betriebserlaubnis im Einzelfall) muss ausgestellt sein.
Für Fahrzeuge, die auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen 
(§  1  Absatz  1  Nr.  1  der  2.  StVR-AusnahmeVO)  eingesetzt 
werden und die mit An- oder Aufbauten versehen sind, erlischt 
die Betriebserlaubnis nicht, sofern die Verkehrssicherheit nicht 
beeinträchtigt wird.

Fahrzeuge,  die  wesentlich  verändert  wurden  (Wesentliche 
Veränderungen  sind  insbesondere  Änderungen  an 
Fahrzeugteilen, deren Beschaffenheit besonderen Vorschriften 
unterliegen  wie  Zugeinrichtungen,  Bremsen,  Lenkung  sowie 
An- oder Aufbauten, durch die die zulässigen Abmessungen, 
Achslasten  und  Gesamtgewichte  überschritten  werden)  und 
auf  denen  Personen  befördert  werden,  müssen  von  einem 
amtlich anerkannten Sachverständigen begutachtet werden.
Die  Bestätigung,  dass  keine  Bedenken  gegen  die 
Verkehrssicherheit  der  Fahrzeuge besteht,  wird  vom amtlich 
anerkannten Sachverständigen im Gutachten nach Abschnitt 5 
bescheinigt.

2. Technische  Voraussetzungen  für  Anhänger  und   
Zugfahrzeuge

2.1 Bremsausrüstung (§ 41 StVZO)  

Die  Fahrzeuge  müssen  entsprechend  den  Vorschriften  der 
StVZO  grundsätzlich  mit  einer  Betriebsbremse  und  einer 
Feststellbremse  ausgerüstet  sein.  Abweichungen  sind 
beschränkt  auf  örtliche  Einsätze  möglich,  sofern ein  amtlich 
anerkannter Sachverständiger die Ausnahme befürwortet und 
die zuständige Stelle eine Genehmigung erteilt.

2.2 Einrichtungen  zur  Verbindung  von  Fahrzeugen  (§  43   
StVZO)

Es  dürfen  nur  Verbindungseinrichtungen  in  amtlich 
genehmigter  Bauart  verwendet  werden.  Unsachgemäße 
Änderungen  oder  Reparaturen  sowie  Beschädigungen  sind 
nicht zulässig.
In  besonderen  Fällen  ist  eine  fachlich  vertretbare  Änderung 
einer Zugdeichsel zulässig, sofern die Änderungen durch einen 
amtlich anerkannten Sachverständigen positiv begutachtet und 
von der zuständigen Stelle genehmigt wurde (entsprechend 
§ 19 Abs. 2 und 3 StVZO).

2.3 Abmessungen,  Achslasten  und  Gesamtgewichte  (§  32   
und § 34 StVZO)

Bei  Verwendung  der  Fahrzeuge  auf  örtlichen 
Brauchtumsveranstaltungen  (§  1  Abs.  1  Nr.  1  der  2.  StVR-
AusnahmeVO)  dürfen  die  gemäß  §  32  und  §  34  StVZO 
zulässigen  Abmessungen,  Achslasten  und  Gesamtgewichte 
der  Fahrzeuge überschritten  werden,  wenn  keine  Bedenken 
gegen  die  Verkehrssicherheit  auf  diesen  Veranstaltungen 
besteht.
Die  Unbedenklichkeit  ist  von  amtlich  anerkannten 
Sachverständigen  im  Gutachten  nach  Abschnitt  5  zu 
bescheinigen.



2.4  Räder und Reifen (§ 36 StVZO)

Die Tragfähigkeit in Abhängigkeit der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit muss gegeben sein.

2.5 Sicherheitsvorkehrungen für die 
Personenbeförderung (§ 21 StVO)

Fahrzeuge,  auf  denen  Personen  befördert  werden, 
müssen  mit  rutschfesten  und  sicheren  Stehflächen, 
Haltevorrichtungen, Geländern bzw. Brüstungen und Ein- 
bzw. Ausstiegen im Sinne der Unfallverhütungsvorschriften 
ausgerüstet sein.
Beim Mitführen stehender Personen ist eine Mindesthöhe 
der Brüstung von 1000 mm einzuhalten.  Beim Mitführen 
von  sitzenden  Personen  oder  Kindern  (z.B. 
Kinderprinzenwagen)  ist  eine  Mindesthöhe  von  800 mm 
ausreichend.
Sitzbänke,  Tische  und  sonstige  Auf-  und  Einbauten 
müssen  mit  dem  Fahrzeug  fest  verbunden  sein.  Die 
Verbindungen  müssen  so  ausgelegt  sein,  dass  sie  den 
üblicherweise  im  Betrieb  auftretenden  Belastungen 
standhalten.
Auf  die  jeweils  zulässigen  Höchstgeschwindigkeiten 
(Betriebsvorschrift) wird hingewiesen (siehe Abschnitt 3.1).
Ein- und Ausstiege sollten möglichst hinten bezogen auf 
die Fahrtrichtung angeordnet sein. Auf keinen Fall dürfen 
sich  Ein-  und  Ausstiege  zwischen  zwei  miteinander 
verbundenen Fahrzeugen befinden.

Beim  Mitführen  von  Kindern  auf  Ladeflächen  von 
Fahrzeugen muss mindestens eine geeignete erwachsene 
Person als Aufsicht vorhanden sein.

2.7 Lichttechnische Einrichtungen (§ 49a ff StVZO)  

Die  vorgeschriebenen  oder  für  zulässig  erklärten 
lichttechnischen Einrichtungen müssen an Fahrzeugen, die 
auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 
1  der  2.  StVR-AusnahmeVO)  eingesetzt  werden, 
vollständig vorhanden und betriebsbereit sein.

Dies gilt nicht während örtlicher Brauchtumsveranstaltungen, 
die auf für den übrigen Verkehr abgesperrten Strecken 
stattfinden (z.B. Rosenmontagszüge).

3.     Betriebsvorschriften und Zugzusammenstellung

3.1   Zulässige Höchstgeschwindigkeit (Betriebsvorschrift)

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt:

- 6 km/h bei Fahrzeugen ohne Betriebserlaubnis, 
Fahrzeugen mit besonders kritischem Aufbau und 
Fahrzeugen, auf denen Personen stehend befördert 
werden;

- 25 km/h bei Fahrzeugen, auf denen Personen sitzend 
befördert werden, Fahrzeugen, die aufgrund technischer 
Anforderungen (siehe Abschnitt 2) für eine höhere 
Geschwindigkeit  nicht zugelassen sind sowie 
Fahrzeugkombinationen bestehend aus Zugmaschine 
und Anhänger(n).

Die  jeweils  zulässige  Höchstgeschwindigkeit 
(Betriebsvorschrift)  ist  durch  ein  Geschwindigkeitsschild 
nach § 58 (StVZO) auf der Rückseite der Fahrzeuge bzw. 
Fahrzeugkombinationen  anzugeben.  Dies  gilt  nicht 
während örtlicher Brauchtumsveranstaltungen, die auf für 
den  übrigen  Verkehr  abgesperrten  Strecken  stattfinden 
(z.B. Rosenmontagszüge).

3.2  Versicherungen  

Für jedes der eingesetzten Fahrzeuge muss eine 
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung bestehen, die die Haftung 
für Schäden abgedeckt, die auf den Einsatz der Fahrzeuge im 
Rahmen der 2. StVR-AusnahmeVO zurückzuführen sind.

3.3  Zugzusammenstellung

Anhänger dürfen nur hinter solchen Zugfahrzeugen mitgeführt 
werden, die hierfür geeignet sind.
Voraussetzungen für die Eignung sind insbesondere:

- das zul. Gesamtgewicht, die zul. Hinterachslast, die zul. 
Anhängelast und die zul. Stützlast am Kupplungspunkt des 
Zugfahrzeuges müssen auseichend sein, um den Anhänger 
mitführen zu können (siehe Angaben im FzSchein und in der 
Betriebsanleitung bzw. im Gutachten nach Abschnitt 5);

- die Anhängerkupplung des Zugfahrzeuges muss für die 
aufzunehmende Anhängelast und Stützlast sowie für die 
Aufnahme einer entsprechenden Zugöse des Anhängers 
geeignet sein;

- die Fahrzeugkombination muss die vorgeschriebene 
Bremsverzögerung erreichen. Es wird unterstellt, dass die 
vorgeschriebene Bremsverzögerung erreicht wird, wenn der 
Bremsweg vom Zeitpunkt der Bremsbetätigung bis zum 
Stillstand der Fahrzeugkombination in Abhängigkeit der 
bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Zugfahrzeuges 
folgende Werte nicht übersteigt:

Bauartbedingte
Höchstgeschwindigkeit 

des Zugfahrzeuges

Bremsweg
höchstens

20 km/h 6,5 m
25 km/h 9,1 m
30 km/h 12,3 m
40 km/h 19,8 m

- die Anforderungen an die Bremsanlagen von Zugfahrzeug 
und Anhänger entsprechend Abschnitt 2.1 sind zu erfüllen.

5. 4.    Voraussetzungen für die Fahrzeugführer

4.1  Mindestalter

Das Mindestalter für die Fahrzeugführer beträgt 18 Jahre.

4.2 Führerschein (§ 5 StVZO, § 6 FeV)  

Die Fahrerlaubnis der Klasse 5 gemäß § 5 StVZO in der 
Fassung bis 31.12.99 oder der Klasse L gemäß § 6 FeV (in der 
ab dem 01.01.99 gültigen Fassung) berechtigt zum Führen von 
Fahrzeugkombinationen bestehend aus Zugmaschine bis 32 
km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit und Anhänger(n), 
die auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 
der 2. StVR-AusnahmeVO) verwendet werden. Die 
Fahrerlaubnis der Klasse T gemäß § 6 FeV (in der ab 1.01.99 
gültigen Fassung) berechtigt darüber hinaus zum Führen von 
Fahrzeugkombinationen bis 60 km/h bauartbedingter 
Höchstgeschwindigkeit.

Merkblatt Nr. 114, Bonn, 18.07.2000, S 33/36.24.02-50
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen.
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BEDINGUNGEN UND AUFLAGEN 
ZUR DURCHFÜHRUNG DES ROSENMONTAGZUGES 

IN ASBACH SEITENS DER VERBANDSGEMEINDE ASBACH 
 
 

 1. Die angegebene Wegstrecke darf nicht geändert werden. 
 
 2. Wir halten es für angebracht, dass Ihrerseits der Marschweg des Karnevalszuges rechtzeitig ortsüblich 

 bekannt gegeben wird und dabei die Anwohner gebeten werden, den Veranstaltungsraum von parkenden  
 Fahrzeugen freizuhalten. 

 
3. Für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung innerhalb des Zuges ist der Veranstalter verantwortlich.  

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Fahrzeugführer und Reiter verkehrstüchtig bleiben und ihre Fahr- bzw. 
Reitweise so einrichten, dass keine Zuschauer oder andere Zugteilnehmer gefährdet  werden. 

 
 4. Die verwendeten Fahrzeuge müssen grundsätzlich einen stabilen Unterfahrschutz erhalten. Der Unterfahrschutz 

muss mindestens bis auf 10 cm auf die Erde herabreichen. Nur soweit dies wegen der örtlichen Verhältnisse, z.B. 
engen und kurvenreichen Straßen nur mit Rücksicht auf die Bordseite nicht möglich ist, kann auf die Einhaltung der 
Höhe verzichtet werden. Auf einen Unterfahrschutz überhaupt wird nur ausnahmsweise – jedoch nicht bei 
Karnevalswagen – verzichtet werden können, z. B. bei zugelassenen und unverändert gebliebenen Fahrzeugen 
eines Zuges anl. eines Erntedankfestes oder bei sog. Oldtimern. 

 
 5.  Der Aufbau der Wagen und der Brüstungen müssen so stabil sein, dass hiervon keine Verletzungsgefahr ausgehen 

kann und sie den evtl. Belastungen standhalten. Es sollte eine Abnahme durch einen Sachverständigen (TÜV oder 
Dekra) erfolgen. 

 
 6. Bei der Zugfolge von Karnevalsumzügen ist zu berücksichtigen, dass die sog. Charakterwagen, von denen keine 

Bonbons pp. Geworfen werden, an den Anfang des Zuges gestellt werden. Hierdurch kann vermieden werden, dass 
die Zuschauer schon zu beginn des Zuges zwischen den Wagen herumlaufen und nach Bonbons suchen. Soweit 
Bonbons pp. Den Zuschauern zugeworfen werden, müssen diese zur Seite hin, möglichst weit hinausgeworfen 
werden. Sie dürfen nicht vor oder hinter die Wagen geworfen werden, damit die Zuschauer nicht dazu angeregt 
werden, zwischen die Wagen zu laufen und dort Bonbons zu suchen. Die Bonbons sollten möglichst unmittelbar 
neben die Wagen geworfen werden. Deshalb sollte in engen Gassen ganz darauf verzichtet werden, sie in die 
Zuschauermenge zu werfen. Nur soweit sich der Umzug über längere Strecken durch schmale Straßen bewegt, wird 
von der Vorstehenden Forderung abgewichen werden können. 

 
 7. Bei den Umzügen müssen ausreichende Begleitkräfte eingesetzt werden. Die Zahl der Begleitkräfte hat sich z.B. 

nach der Länge des Wagens, der Art der Aufbauten, evtl. auch dem Vorhandensein eines Unterfahrschutzes und der 
Örtlichen (enge Straßen) zu richten. Der Raum zwischen Zugmaschine und Anhänger muss als besonders gefährlich 
angesehen werden. Er kann durch einen Unterfahrschutz nicht abgesichert werden, weil der Anhänger lenkbar 
bleiben muss. 

  Die Begleitpersonen haben also in besonderem Maße auf den Zwischenraum zu achten. Der Fahrer des  
  Zugfahrzeuges wird nämlich in der Regel nicht sehen können, was hinter seinem Fahrzeug passiert. 
 
 8. Da die Fahrer der Zugfahrzeuge je nach Aufbau nicht in der Lage sind, das gesamte Gefährt zu überschauen, 

müssen Kommunikationsmöglichkeiten zwischen dem Zugfahrzeug und dem Anhänger hergestellt werden (z.B. 
Sichtverbindung vom Fahrer mit Begleitperson). 

 
 9. Auf die Verwendung von Pferden bei Umzügen sollte möglichst ganz verzichtet werden. Nur soweit hierauf nicht 

verzichtet werden kann, muss außer dem Reiter auch ein qualifizierter Pferdeführer eingesetzt  werden. 
 

10. Die verwendeten Zugfahrzeuge müssen verkehrssicher und für den Verkehr zugelassen sein. Für die übrigen 
motorbetriebenen Fahrzeuge gilt das Gleiche. 

 
11. Zur Verkehrssicherheit eines Fahrzeuges gehört insbesondere, dass es eine  
 ausreichende Bremsanlage hat. Das Zugfahrzeug muss in der Lage sein, mit  
 dem Anhänger an jeder Stelle der Zugstrecke fas sofort anzuhalten, auch unter 
 Berücksichtigung ungünstiger Witterungsverhältnisse. Die Fahrzeuggeschwindig- 

  keit muss dementsprechend ausgerichtet sein. Die Wirksamkeit der Bremsanlage 
  ist vor der Veranstaltung zu testen. Den Anforderungen an eine ausreichende 
  Bremsanlage entspricht nach § 41 StVZO die Mindestbremsverzögerung von 1,5 m/sek². 

Bei einer wohl als realistisch anzusehenden Geschwindigkeit des Zuges von 4 km/h würde dies bedeuten, dass der 
Bremsweg nicht mehr als 0,5 m betragen dürfte. 

  Er ergibt sich aus der Formel: 
 



  2 

   Bremsweg = Geschwindigkeit²         
     2 x Bremsverzögerung 
 
    = (m/sek)² 
     2 x 1,5 m/sek² 
 
    = (4000/3600)² 0,41 m 
              3 
 
 12. Während der Veranstaltung muss der Zug möglichst geschlossen gehalten werden. Das selbstständige Halten oder 

Stehen bleiben einzelner Gruppen oder Fahrzeuge ohne besonderen Grund soll unterbleiben, damit der Zug nicht 
auseinander gerissen wird. 

 
 13. Die Festwagen sind so zu gestalten,  dass von ihrem Wenderadius her die gesamte Zugestrecke ohne besondere 

Rangiermanöver befahren werden kann. 
 
 14. Bei der Überführung der Wagen muss eine Absicherung durch Begleitfahrzeuge erfolgen und eine etwa notwendige 

Beleuchtung sichergestellt sein. 
 
 15. Eine ausreichende Haftpflichtversicherung muss abgeschlossen werden. Die Versicherung soll auch die Überführung 

der Karnevalswagen mit einschließen. Der Veranstalter hat für alle Schäden, die aus Anlass der Durchführung der 
Umzüge entstehen, zu haften. Ersatzansprüche gegenüber dem Straßenbaulastträger, den Polizeibehörden, dem 
Landkreis Neuwied und dem Land Rheinland-Pfalz sind ausgeschlossen. 

 
 16. Die Teilnehmer haben den Anordnungen der zur Überwachung der Veranstaltung eingesetzten Ordnern 

und Polizeibeamten unbedingt Folge zu leisten. Die Ordner sind eindringlich auf Ihre Aufgabe hinzuweisen; das nahe 
Herantreten von Kindern und Erwachsenen an die Wagen ist zu unterbinden. Entsprechend ihrer Verantwortung ist 
der Alkoholgenuss einzuschränken. 

  Polizeiliche Befugnisse stehen den Ordnern nicht zu. 
 
 17. Es dürfen keine Flaschen, Kartons oder andere Verpackungsmaterialien von den Wagenbesatzungen auf die Straße  
  geworfen werden. 
 

18. Die erforderlich werdende Aufstellung von Verkehrzeichen für die Regelung des ruhenden Verkehrs oder evtl.  
Beschilderung von Umleitungsstrecken hat durch den Veranstalter zu erfolgen. 

  
 19. Die Genehmigungsbehörde behält sich die Festsetzung einer Änderung der Fahrtstrecke vor. 
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             ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND AUFLAGEN 
                                   DES CLUB GEMÖTLICHKEIT ASBACH  
1. Müll 
 Jeglicher, während des Zuges anfallender Müll (Kartons, Umverpackungen, Dosen, Flaschen,  
 etc.) ist ausschließlich ordnungsgemäß zu entsorgen. 
 Ebenfalls ist das Verteilen von Glasflaschen und Gläsern insbesondere von den Wagen zu  
 unterlassen, auch wegen der Unfallgefahr durch Scherben. 
 

2. Alkoholabgabe an Jugendliche 
 Die gesetzlichen Bestimmungen über die Alkoholabgabe an Jugendliche sind uneingeschränkt 
 einzuhalten! Ein besonderer Appell richtet sich hier an unsere jugendlichen Zugteilnehmer: 
 Auch ihr tragt Verantwortung ! Achtet bitte darauf, wem ihr was, auch in eurem Bekanntenkreis, 
 ausschenkt. Der Verzicht auf „harte Alkoholika“ ist in diesem Zusammenhang generell sinnvoll  
 und wird unsererseits ausdrücklich erwartet.  
 

3. Musik im Zug 
 Immer wieder ist die zum Teil übermäßig und unverhältnismäßig laute Musik von einigen Wagen 
 und Gruppen Thema. 
 Um allen Gruppierungen, den Musikkapellen im Besonderen, und den von jung bis alt am Zugweg  

stehenden Narren gleichermaßen gerecht zu werden, bitten wir daher eindringlich auf überdimensionierte 
Musikanlagen zu verzichten. Die Lautstärke kann angemessen, aber nicht unnötig hoch sein. Bei der Musikauswahl 
ist ausschließlich auf Karnevals- bzw. Stimmungsmusik zurückzugreifen ! 

          

4. Sicherheit 
 Alle teilnehmenden Zugfahrzeuge und Anhänger müssen eine gültige Betriebserlaubnis haben ! 
          Anhänger dürfen nur hinter solchen Zugfahrzeugen mitgeführt werden, die hierfür geeignet sind. 
 Das Führen von Kraftfahrzeugen (LKW, PKW, Schlepper, etc.) im Rosenmontagszug Asbach  
 ist den Teilnehmern nur gestattet, wenn der Fahrer eine gültige Fahrerlaubnis besitzt und wenn  
 die eingesetzten Fahrzeuge über eine gültige Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung verfügen. 

Um sicherzustellen, dass die Kfz-Haftpflichtversicherung auch für den Einsatz des Kfz einschließlich 
Personenbeförderung, im Rosenmontagszug am 24.02.2020, Versicherungsschutz gewährt,  
muss der Fahrzeughalter dazu zwingend eine schriftliche Bestätigung seiner Versicherung einfordern.  

          Die Versicherungsbestätigung ist auf Verlangen dem Veranstalter vorzulegen. 
          Es können nur Wagen am Zug teilnehmen, bei denen die vordere und seitliche Absicherung  
 von Wagen und Zugmaschine durch eine genügend hohe (min. 4) Personenzahl gewährleistet ist ! 
 Aufgrund eines Vorfalls in der Vergangenheit werden alle Zugteilnehmer mit einem Aggregat/Stromerzeuger 
          gebeten, einen haushaltsüblichen Feuerlöscher im Zug mitzuführen. Darüber hinaus wird allen Zugteilnehmern 
          empfohlen, auf den Wagen einen Erste-Hilfe-Kasten mitzuführen ! 
           Alle Wagen müssen einen stabilen Unterfahrschutz haben, die Bodenfreiheit sollte dabei ca.15 cm, 
 der Abstand zu den Rädern seitlich ca.20-25 cm betragen. Bei Personenbeförderung müssen die 
 Wagen eine Brüstung haben, deren Höhe bei Kindern 80 cm und bei Erwachsenen 100 cm betragen muss. 
 Die Standflächen müssen eben, tritt- und rutschfest sein. Treppenaufgänge sind hinten am Wagen  
          zu befestigen, benötigen beiderseits einen Handlauf und müssen oben durch eine Tür, Stange oder  
          Kette gesichert sein. Während des Zuges ist der Transport von Personen auf den Wagen grundsätzlich untersagt, 
          sofern die dafür vorgesehenen Sicherheitseinrichtungen (Brüstungen u.ä., s.Ausführungen zuvor) nicht angebracht 
          sind, dies gilt ausdrücklich auch für den Transport von Kindern, und sei es nur für kurze Teilstücke ! 
          Die Höhe der Motivwagen sollte 4,0 m nicht überschreiten. Im Einzelfall muss mit unserem  

Zugleiter eine gesonderte Absprache stattfinden, da sonst keine Wagenabnahme erfolgen kann. Bitte zum 
Thema Sicherheit auch das „Merkblatt über die Ausrüstung und den Betrieb von Fahrzeugen und Fahrzeug-
kombinationen für den Einsatz bei Brauchtumsveranstaltungen“ online abrufen und durchlesen. Pkw’s und 
Transporter werden im Rosenmontagszug nur als Zugfahrzeuge oder als umgebaute Motivwagen geduldet. 

          Die Polizeibehörde weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass grundsätzlich 
 alle Karnevalswagen NICHT zur Personenbeförderung bei der An- und Abfahrt zu und von den 
 Zügen benutzt werden dürfen (Versicherungsschutz) ! 
          Das abfeuern von Pyrotechnik ist während der gesamten Veranstaltung verboten ! 
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5. Wagenbegleiter 
 Die sog.`Wagenengel` müssen mind. 18 Jahre alt sein, und müssen während des Zuges eine Warn- bzw. 
          Leuchtweste zur besseren Erkennbarkeit tragen. Für die Wagenengel besteht absolutes Alkoholverbot ! 
          Dem Zugleitungsteam ist vorab, spätestens allerdings bei der Wagenbauabnahme eine Liste mit 
          Namen und Geburtsdatum der entsprechenden Zugbegleiter zu übergeben !   
 

6. Zugordnung 
 Um einen reibungslosen Zugablauf sicherzustellen, müssen die Gruppierungen bei ihren Wagen 
  bleiben und die Fußgruppen geschlossen gehen. 
 

7. Öffentliche Ordnung 
 Alle Zugteilnehmer werden gebeten, im Bedarfsfall die öffentlichen Toiletten im Marktgrill (Marktplatz) 
  oder die ausgewiesenen Toiletten in der Flammersfelder Straße (neben Job Center) zu benutzen. 
 „Wildpinkeln“ stellt laut Gesetz eine Ordnungswidrigkeit (§ 118 OwiG – Belästigung der Allgemeinheit) dar. 
 Nicht unüblich ist, dass in solchen Fällen ein Bußgeld seitens des Ordnungsamts erhoben wird ! 
 

8.       Zugaufstellung 
          Die Zugaufstellung findet ausschließlich in der Straße „Im Steinchen“ zwischen Bitzenstraße und Kreisel 
          `Vorteil-Center` statt. Hier erfolgt ab 12.30 Uhr eine Sperrung für den Durchgangsverkehr. Wir bitten daher alle 
          Zugteilnehmer mit Wagen die Bitzenstraße, bzw. Flammersfelder Straße als Zufahrtsweg zu benutzen, auch um  
          unnötiges Rangieren und Drehen zu vermeiden ! 
 

9. After-Zug-Party 
 Mit Duldung der Ordnungsbehörden erhalten jedes Jahr nach dem Rosenmontagszug zwei Gruppierungen 

mit Ihren Wagen und Musikanlagen die Möglichkeit, auf dem Parkplatz, Hintereingang Bürgerhaus, „Party“ zu 
machen. Es gilt das Rotationsprinzip in Abstimmung mit der Zugleitung. Es wird in diesem Zusammenhang 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich diese Möglichkeit ausschliesslich auf diese beiden Gruppierungen 
beschränkt ! 

 Spielregeln zum Ablauf:   - Beide Wagen müssen musiktechnisch gekoppelt sein   
                                          - Um spätestens 19:00 Uhr ist Ende der Beschallung 
                                          - Spaß, Party und Feiern JA , Randale und Chaos NEIN! 
Die Einhaltung der erteilten Auflagen wird durch den Anmelder per Unterschrift bestätigt und ist aus 
Sicherheitsgründen sowohl für die Zugteilnehmer, als auch für die Zuschauer unbedingt erforderlich! 
Daher bitten wir eindringlich, dieses Schreiben zusammen mit den behördlichen Bestimmungen an  
alle Mitglieder eurer Gruppe weiterzureichen ! 
 

Für selbst verursachte Unfälle und Schäden kann der Club Gemötlichkeit Asbach nicht haftbar 
gemacht werden. Bei Zuwiderhandlung gegen die hier aufgeführten Bestimmungen und Auflagen, 
behält es sich die Zugleitung vor, die entsprechende Gruppe vor, ggfl. aber auch während des 
laufenden Zuges, aus diesem herauszunehmen !   
 

Für Fragen, Anregungen und Kritik stehen Euch der Vereinsvorstand und das Zugleitungsteam jederzeit  
gerne zur Verfügung. 
In diesem Sinne freuen wir uns wieder auf Eure Mitwirkung, auf ein paar schöne Stunden mit Euch,  
und wünschen jetzt schon viel Spaß und Freud, 
am 12.02.2024,  im Rosenmontagszug des Club Gemötlichkeit Asbach 
 

Club Gemötlichkeit Asbach 
 
 Frank Hirschfeld 
  Zugleiter 
 
  Tel.: 0170 / 5258565                                             E-mail : rosenmontag@clubgemoetlichkeit.de 
                                                                                                                                      














